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FORMELLE VORSCHRIFTEN

Geltung und Zweck

Dieses Reglement enthdlt in Ergdnzung und Ausfithrung des Planungs- und Baugesetzes vom
3. Dezember 1978 und der kantonalen Bauverordnung (KBV) vom 3. Juli 1978 Vorschriften iiber
das Bauen in der Gemeinde Dornach.

Baubehorde (zu § 2 KBV)

Die Anwendung dieses Reglements und der kantonalen Bauverordnung ist Sache der Baube-
horde. Die Bauverwaltung ist die Baubehdrde der Gemeinde.

Beschwerde Baubewilligungsverfahren (zu § 2 KBV)

Gegen Verfligungen der Bauverwaltung kann innert 10 Tagen beim Bau- und Justiz-departe-
ment des Kantons Solothurn Beschwerde erhoben werden.

Baukontrolle (zu § 12 KBV)
Der Bauherr hat der Bauverwaltung folgende Baustadien zu melden:
Baubeginn
Errichtung des Schnurgeriistes
Fertigstellung der Hausanschliisse an die ¢ffentlichen Werkleitungen (vor dem Eindecken)
Schutzraumarmierung
Vollendung des Rohbaues
Bau-Vollendung {Das Gebaude darf erst nach erfolgter Meldung bezogen werden)

Gebiihren (zu § 13 KBV)

Die Bauverwaltung erhebt fiir die Beurteilung der Baugesuche und fiir die Uberwachung der
Bauten Gebiihren, welche in der Gebiihrenordnung der Gemeinde festgehalten sind.

Die Bauverwaltung beauftragt den Nachfiihrungsgeometer zur Kontrolle von Grenz- und Bauli-
nienabsténden, Schnurgeriist und Fixhohe (+/- 0.00 Punkt). Die Feststellung des gewachsenen
Terrains kann von der Bauverwaltung verlangt werden. Die Kosten gehen zu Lasten des Bewil-
ligungsempfangers.

Die Bauverwaltung kann Kostenvorschiisse verlangen und ihre Verrichtungen von deren Leis-

tungen abhangig machen.

BAUVORSCHRIFTEN

Baume, Einfriedigungen, Straucher entlang offentlicher Strassen (zu § 49 KBV)

Einfriedigungen kénnen bis an die zukiinftige Grenze (Strassenlinie} einer im Er-schliessungs-
plan vorgesehenen Gemeindestrasse erstellt werden. Wird das Zuriick-setzen der Einfriedigun-
gen von der Bauverwaltung verlangt, kann der Eigentiimer die Ubernahme des Landstreifens
durch die Gemeinde verlangen. Die Bauverwaltung ist befugt, den Zeitpunkt der Ubernahme
zu bestimmen und Ausnahmen mit Auflagen zu bewilligen, welche im Grundbuch angemerkt
werden konnen.

Feste Einfriedigungen und Lebh&ge langs 6ffentlicher Strassen diirfen grundsatzlich die Hohe
von 1.50 m, gemessen ab gewachsenem Terrain (besteht ein genehmigtes Strassenprojekt, so
ist die projektierte Fahrbahnhthe massgebend), nicht iber-schreiten. Betragt ihr Abstand zu
der im Strassen- und Baulinienplan vorgesehenen Strassenlinie mindestens 2.00 m, so kann
die Bauverwaltung eine Hohe bis maximal 2.00 m bewilligen. Zur Vermeidung einer
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Beeintrédchtigung der Ubersicht diirfen Einfriedigungen und Bepflanzungen in Kurven und Ein-
miindungen nicht hoher als 80 ¢cm sein, wobei die Hohe vom Strassenniveau aus zu messen
ist.

Baume und Straucher, deren Aste iiber die Grenze 6ffentlicher Strassen hinausreichen, sind
vom Eigentiimer bis auf die Hohe von 4.20 m aufzuschneiden. Uber Trottoirs und Fusswegen
ist eine Hohe von 3.00 m einzuhalten. Unterldsst dies der Grundeigentiimer trotz Aufforderung
im amtlichen Publikationsorgan, wird, nach vorgéngiger Verfliigung der Bauverwaltung, verse-
hen mit Rechtsmittelbelehrung, die Arbeit auf Kosten des Eigentiimers, durch einen von der
Gemeinde beauftragten Fachmann ausgefiihrt.

Grosse der Abstellpldtze (zu § 42 KBV)

Bei der Erstellung, Erweiterung oder Zweckanderung von Bauten und baulichen Anlagen sind
nach den Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung Abstellplatze fir Fahrzeuge zu schaf-
fen.

Die oberirdischen Abstellpldtze haben - wenn sie einzeln errichtet werden (Einfamilienhduser)
- eine Grosse von mindestens 5.00 m x 3.00 m aufzuweisen. Bei Abstellpldtzen, die senkrecht
in einer Reihe erstellt werden (Mehrfamilienhduser), hat die Grosse mindestens 5.00 m x 2.50
m zu betragen.

Fiir schrage und Langsparkfelder und Abstellpldtze in Einstellhallen gelten die Richtlinien der
aktuellen Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmanner.

Anforderungen an Garagenvorpldtze / Abstellpldtze (zu §§ 42 + 53 KBV)

Garagenvorpldtze und Abstellpldtze sind in der Regel mit durchlédssigen Beldgen zu versehen.
Es darf kein Wasser auf offentliches Strassenareal geleitet werden.

Vorpldtze vor Garagen, die senkrecht zur Strasse stehen, miissen von der offentlichen Stras-
sen- bzw. Trottoirlinie eine Tiefe von mindestens 5.00 m aufweisen.

Private Zufahrtstrassen (zu § 53 KBV)
Private Erschliessungen miissen nach § 53 KBV geniigen.
Reinigung, Unterhalt und Schneerdumung von Privatstrassen sind Sachen der Eigentiimer.

Dachbegriinung

Bei Neu- und Anbauten sind ungenutzte Dachfldchen bis zu einer Neigung von 15° und ab ei-
ner Flache von 20 m? mit einer Vegetationsschicht zu iiberdecken.

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Baustellen (zu §§ 65 + 66 KBV)

Die Inanspruchnahme von o6ffentlichem Grund bei Bauarbeiten bedarf der Bewilligung der Bau-
verwaltung, die hierfiir eine Gebiihr erhebt, welche dem Umfang der Beniitzung entspricht und
in der Gebiihrenordnung der Einwohnergemeinde festgelegt ist.

Die Bauverwaltung kann die Bauarbeiten jederzeit einstellen, wenn die notigen Sicherheits-
und Schutzvorkehrungen nicht eingehalten werden.

Beschddigungen und Verunreinigungen des offentlichen Areals sind durch den Verursacher
sofort zu beheben. Sind ausserordentliche Reinigungs-, Unterhalts- oder Reparaturarbeiten
durch die Gemeinde auszufiihren, so hat der Verursacher fiir die Kosten aufzukommen.

Das Ableiten von Wasser auf offentliches Areal ist nicht gestattet.
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Wintergarten
a) Begriff
1. Wintergadrten sind grossmehrheitlich verglaste Gebdudeteile (Fassaden und Dach), die
ausserhalb der isolierten Fassaden angebaut sind.

2. Sie sind weder ganzjdhrig bewohnbar, noch heizbar und dienen vorab der Verbesserung
der Energiebilanz.

b) Grosse und Gestaltung

3. Wintergarten sind in Grosse und Proportion auf das Gebdude abzustimmen. Sie sind so
zu gestalten, dass sie mit dem Geb&ude zusammen als Einheit wirken.

c) Weitere Vorschriften

4. Die Bauverwaltung kann Vorschriften liber die Gestaltung und weitere Anforderungen
erlassen.

Tiiren, Treppen, Geldnder, Balkone (zu § 54 KBV)
Haustiiren, Gadnge und Treppen haben folgende Mindestbreiten aufzuweisen:

Mehrfamilien- Ein- und Zwei-
hauser familienhduser
Haustiiren 100 cm 90 cm
Wohnungsabschlusstiiren 90 cm
Treppen 120 cm 90 cm
Géange, Vorplatze 120 cm 110 cm

Die SGV kann, betreffend Fluchtwege, weitere Auflagen erlassen.
Geldander und Briistungen sind gemass SIA-Norm 358 auszufiihren.

Warme- und Schallisolation (zu § 56 KBV)

Die Normen und Empfehlungen des SIA sowie das Umweltschutzgesetz (USG), beziiglich
Waéarme- und Schallisolation, gelten bei Neubauten als Mindestanforderungen.

Die Bauverwaltung priift den Nachweis, betreffend Einhaltung der Warme- und Schallisolation.
Die Bauverwaltung priift die Larmempfindlichkeitsstufen, gemdss giiltigem Zonenplan.

AESTHETIK

Fassadengestaltung

Die Material- und Farbgebung der Fassaden und Dachfldchen sind mit der Bauverwaltung ab-
zusprechen.

Terrainveranderungen (zu 8§ 62 + 63 KBV)

Terrainverdnderungen sind nicht zu bewilligen (§ 3 Abs. 2 lit. b BR), wenn das Landschafts-,
Orts-, Quartier- oder Strassenbild beeintrachtigt wird oder wenn dadurch Biotope wie Timpel,
Sumpfgebiete, Hecken und dergleichen vernichtet wiirden, die den Tieren und Pflanzen als
Lebensraum dienen.
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Brandruinen und Brandmauern (zu § 63 KBV)

Durch Brand oder andere Elementarereignisse, Abbruch oder mangelhaften Unterhalt bescha-
digte Geb&dude sind innert einer von der Bauverwaltung festgesetzten, angemessenen Frist zu
entfernen oder wiederherzustellen.

Die Bauverwaltung kann bei freistehenden Brandmauern, die das Orts-, Strassen- und Land-
schaftsbild stéren, Vorschriften tiber deren Gestaltung erlassen, sofern nicht in absehbarer
Zeit mit einem Anbau zu rechnen ist.

Aussenantennen (GGA-Reglement)
Antennenanlagen und Parabolantennen sind bewilligungspflichtig.

Umgebungsgestaltung

Die Umgebungsgestaltung muss mit dem Baugesuch, mit sdmtlichen Angaben iiber Stiitzmau-
ern, Hohen- und Terrainkoten, Auffiillungen, Gartengestaltung, Anpflanzungen usw., auf der
Bauverwaltung eingereicht werden.

Anpflanzungen sollten mit einheimischen Bdumen und Strauchern vorgenommen werden.

SCHLUSS- UND UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Verfahren

Die allgemeinen Bestimmungen dieses Reglementes werden nach den Verfahrensbestimmun-
gen des Gemeindegesetzes vom 16.02.1992 erlassen.

Inkrafttreten und Ubergangsrecht

Das Reglement tritt nach der Genehmigung durch den Regierungsrat auf den 1. Januar 2002 in
Kraft.

Es findet Anwendung auf alle Verfahren, die nicht durch einen rechtskréftigen Entscheid erle-
digt sind.

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes sind alle widersprechenden friiheren Bestimmun-
gen, insbesondere das Baureglement vom 1. Februar 1991 aufgehoben.

Die Teilrevision der 88 2, 3, 6 und 11 des Baureglements tritt, nachdem sie von der Gemeinde-
versammlung beschlossen und vom Regierungsrat genehmigt worden ist, auf den 1. Oktober
2025 in Kraft.

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeindeprasident: Daniel Urech

7 A -
U~ /

Die Gemeindeschreiberin: Sarah-Maria Kaisser

Genehmigt gemass:

Gemeinderatsbeschluss Nr. 63 vom 05. November 2001
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Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. 58 vom 12. Dezember 2001
Regierungsratsbeschluss Nr. 95 vom 21. Januar 2002
Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. 4 vom 12. Februar 2025
Regierungsratsbeschluss Nr.502 vom 01. April 2025

Anderung:

§ 9 bis: GRB Nr. 731vom 09.01.2012; GVB Nr. 69 vom 13.06.2012
Regierungsratsheschluss Nr. 2013/2208 vom 3. Dezember 2013
88 2, 3,6, 11 und 20 Abs. 4; GV vom 12. Februar 2025
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ZENTRALE DIENSTE
Hauptstrasse 33
Postfach

4143 Dornach

Telefon: 061706 25 00
eMail: info@dornach.ch

Gedruckte Ausgaben des Reglements kon-
nen auf der Website der Gemeinde
Dornach bestellt werden. Beim Be-

zug grosser Auflagen konnen die
Unkosten verrechnet werden.



	I Formelle Vorschriften
	II Bauvorschriften
	III Sicherheit und Gesundheit
	IV Aesthetik
	V Schluss- und Übergangsbestimmungen

